
Jahresabrechnung für Eigentümer nach den Urteilen des BGH und 
dem Vorschlag einer Musterabrechnung des VNWI e.V.

Nach dem BGH-Urteil vom Dezember 2009, das am 17.02.2010 bekannt gegeben wurde, haben 
sich gravierende Änderungen für den Wirtschaftsplan und die WEG-Abrechnung ergeben. 
Im Wesentlichen gilt nun, dass die Jahreszuführung in die Instandhaltungsrücklage nicht mehr als 
Kosten bezeichnet werden dürfen, sondern als Einnahmen der Eigentümergemeinschaft gelten. 

Des Weiteren ist beim Verbuchen der Hausgeldzahlungen die Zweckbestimmung zu beachten. Es ist 
ein Anteil für die Bewirtschaftungskosten und ein Anteil für die Instandhaltungsrücklage separat zu 
erfassen. 

Beim Wirtschaftsplan muss dargestellt werden, welcher Betrag aus dem Hausgeld für die Rücklage 
und welcher für die Bewirtschaftungskosten gilt. Des Weiteren muss für den Bereich der Instand-
haltungsrücklage der geplante Betrag (Soll) und der tatsächlich zugeführte Betrag, aufgrund der 
Zahlungen der Eigentümer (Ist), aufgeschlüsselt werden. 
Zusätzlich müssen säumige Zahler für den Bereich der Instandhaltungsrücklage bei der Abrechnung  
mit vorgelegt werden.

Bei Nachzahlungen aus der Jahresabrechnung muss wiederum aufgeschlüsselt werden, welcher 
Betrag für die Instandhaltungsrücklage gilt und welcher Betrag für die Bewirtschaftungskosten gilt.
Sämtliche Abrechnungen, auch die Abrechnung für das WJ 2009 werden grundsätzlich anfechtbar 
wenn diese neuen Richtlinien gemäß BGH-Urteil nicht eingehalten werden. 

Um eine ordentliche Jahresabrechnung zu erstellen, die besonders die Themen Abrechnungsspitze 
und Instandhaltungsrückstellung, den Vermögensstatus und die Abstimmung bzw. Kontrolle der 
Abrechnung berücksichtigt, sind einige Änderungen im Kontenplan notwendig.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung einmal komplett durch, bevor Sie beginnen. Am Ende 
finden Sie einige Tipps zur Vereinfachung Ihrer bevorstehenden Arbeit!



Um ein Objekt im aktuellen WJ gemäß den Vorgaben für Abrechnung und Wirtschaftsplan 
vorzubereiten, müssen Sie im Vorjahr beginnen. Es ist bereits im Wirtschaftsplan aufzusplitten, 
welche Beträge für die Bewirtschaftungskosten und welche für die Instandhaltungsrücklage zu 
verwenden sind. Wenn Sie also den aktuellen WPL neu erstellen, müssen die Konten im VORJAHR
bereits richtig eingestellt sein. 

Der Objektwirtschaftsplan „holt“ sich immer die Konten vom Vorjahr!

Beginnen Sie stets im Kontenplan des Jahres VOR der letzten Abrechnung die Sie erstellt 
haben! (Bsp.: letzte Abrechnung WJ 2011 -> Sie beginnen im Jahr 2010 den Kontenplan zu 
ergänzen)

Zuerst sorgen Sie dafür, dass im Kontenplan eine klare Reihenfolge herrscht. Diese sollte 
folgendermaßen sein:

• Hausgeldkonten
• Bewirtschaftungskosten (umlagefähig und nicht-umlagefähig)
• Konto für die Jahreseinzahlung Instandhaltungsrücklage 
• Bankkonten, Sparbücher
• Mitteilungskonten, Abgrenzungskonten und der Rest

Achtung! Die Reihenfolge der Konten wird durch die Kontonummer bestimmt!

Beispiel (Ausschnitt Saldenliste)



Gruppe I. Bewirtschaftungskosten - Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben für die Bewirtschaftung (Geld geht nach außen)

Alle Konten in dieser Gruppe haben in den Konteneinstellungen hinterlegt dass sie ein Ausgabekonto 
für Abrechnung sind; ein gültiger Verteilerschlüssel ist hinterlegt. Das ist unbedingt notwendig.

Evtl. werden diese Konten auch im Wirtschaftsplan verwendet und einige davon sind auch auf Mieter 
umlagefähig (kann angegeben werden, muss aber nicht).

Einnahmen für die Bewirtschaftung (Geld kommt von außen)

Aus der Bewirtschaftung können auch Einnahmen entstehen; z.B. durch den Verkauf von 
Waschmünzen, evtl. Mieteinnahmen für den Zigarettenautomat am Gebäude etc.

Bei diesen Einnahmekonten, deren Einnahmen in der Jahresabrechnung auf die Eigentümer verteilt 
werden sollen, kreuzen Sie an, dass es sich um ein „Einnahmekonto für Abrechnung“ handelt.
(z.B. Miete für Zigarettenautomat)

• Ankreuzen von „Einnahmekonto für Abrechnung“ und „im Wirtschaftsplan verwenden“
• Umlage für Eigentümer muss eingestellt werden
• Dieses Konto wird bebucht

Diese Einnahmen werden über die Jahresabrechnung an die Eigentümer verteilt und reduzieren somit 
deren Aufwand für die Bewirtschaftung.



Als nächstes wird am Beginn der Bewirtschaftungskosten eine Überschriftenzeile eingefügt, die auch 
in der Abrechnung und im Wirtschaftsplan gedruckt wird. 
Wir betiteln sie als „I. Bewirtschaftungskosten“. 

Am Ende der Kostenkonten, noch vor Einzahlung der Rücklage, fügen wir eine Summenzeile ein. Wir 
benennen sie „Summe I. Bew. Kosten“. Das ist eine Summenzeile die auch in der Abrechnung und 
im Wirtschaftsplan gedruckt wird. 

Beispiel: Ausschnitt Saldenliste

 …..



Gruppe II. Beitragsverpflichtung zur IHR – Jährl. Einzahlung in die IHR

Die Konten der Gruppe II. sind die Beitragsverpflichtungen zur Instandhaltungsrücklage. Diese Konten 
haben folgende Einstellungen:

Im Wirtschaftsplan wird die Höhe der jährlichen Einzahlung in die IHR beschlossen. Das sind die 
Beitragsverpflichtungen zur Instandhaltungsrückstellung.

Wichtig!

Der Verteilerschlüssel und der gebuchte IHR-Betrag müssen mit den Angaben im 
Objektwirtschaftsplan genau übereinstimmen!



Wichtig!!!

Jedes IHR-Konto muss einen eigenen Verteilerschlüssel bekommen. 
Mehrfache Verwendung desselben VS innerhalb dieser Gruppe ist strikt verboten!!

Angenommen Sie haben getrennte IHR für Wohnungen und Garagen, dann wäre die 
Umlage z.B. wie folgt einzustellen:

Beiträge für IHR Wohnungen nach WHG-Tausendstel

Beiträge für IHR Garagen nach Gar-Tausendstel

Die beschlossene Einzahlung für diese IHR muss eingebucht werden.

Um die geplanten Beträge auf diese Konten zu buchen, empfehlen wir eine Buchung wie z.B.  

Konto: 1710.000  Zugang   4000,00 €   Gegenkonto: Durchlaufkonto

Damit können Sie den Betrag in die Abrechnung einstellen, völlig unabhängig davon, welche Beträge 
Sie tatsächlich vom lfd. Bankkonto auf ein Rücklagen-Sparkonto überweisen.

Vor dem Konto für die Einzahlung in die Instandhaltungsrücklage wird eine weitere Überschriftenzeile 
eingefügt. Wir bezeichnen sie als „II. Beitragsverpflichtung IHR“. Nach dem Konto, oder den Konten, 
für die Einzahlung in die Rücklage, fügen wir eine weitere Summenzeile ein und bezeichnen sie als 
„Summe II. (Beitrag zur IHR)“. Die Einstellungen sind wie in der Gruppe I. vorzunehmen. Damit 
erreichen wir bereits, dass wir im Kontenplan und dahinfolgend auch im Wirtschaftsplan und in der 
Abrechnung die Kosten und die Einnahmen sauber getrennt werden. 

Beispiel: Ausschnitt Saldenliste



Gruppe III. Einnahmen der WEG

Hier sind die Einnahmen aus Hausgeldzahlungen, aus Sonderumlage und Zahlungen von außen
gemeint. Diese Einnahmen werden in die Bereiche Bewirtschaftung und Instandhaltungsrückstellung 
aufgeteilt.

Ein Teil dieser Einnahmen wird für die Bewirtschaftung verwendet, die Einnahmen für IHR verbleiben 
im Vermögen der Gemeinschaft.



Konteneinstellungen

Einnahmen für Bewirtschaftung aus Hausgeld

• Ankreuzen von „Einnahmen für Bewirtschaftung“ 
• Umlage für Eigentümer muss eingestellt werden
• Dieses Konto wird NICHT bebucht

Einnahmen für IHR aus HG

• Ankreuzen von „Einnahmen für Rücklage (IHR)“ 
• Umlage für Eigentümer muss eingestellt werden (passend zum Konto der Gruppe II)
• Dieses Konto wird NICHT bebucht

Die Beträge werden vom Abrechnungsprogramm ermittelt und automatisch eingetragen. Dabei  hängt 
es davon ab, ob Sie die Rücklage bevorzugt bedienen oder streng nach der Quote laut WPL die 
Aufteilung der HG-Zahlungen für Bewirtschaftung und IHR vornehmen lassen. Dazu etwas später 
mehr…



Tipp!
Lassen Sie einen Beschluss fassen, der es Ihnen erlaubt, die HG-Zahlungen bevorzugt für die 
Beitragsverpflichtung zur IHR zu verwenden. 

Dann entstehen i.d.R. keine Defizite in der Beitragsverpflichtung wegen geringfügiger Abweichungen 
vom beschlossenen Hausgeld und das ganze Handling mit „Säumige Zahler aufzeigen“ und 
„Restschuld zu IHR-Zahlungen pflegen und nachbuchen“ etc. entfällt bzw. reduziert sich auf das 
absolut Nötige.

Sie brauchen mindestens ein Konto für die HG-Zahlungen für die Bewirtschaftung und jeweils ein 
Konto für jede IHR (z.B. IHR für Wohnungen und IHR für Garagen  oder IHR für Haus1, IHR für Haus2 
etc.)

Um für jeden Eigentümer zu ermitteln, ob die Beitragsverpflichtung (Gruppe II.) und die tatsächlich 
erfolgten Zahlungen (Gruppe III.) zusammenpassen, muss für jedes Konto zwischen diesen beiden 
Gruppen eine eindeutige Beziehung über den Umlageschlüssel bestehen. (siehe Konten Gruppe III.)

Kurz gesagt: 
Die IHR-Konten der Gruppe II. und III. sind über den Verteilerschlüssel miteinander verbunden.

Einnahmen für IHR (Geld kommt von außen)

Diese Einnahmen kommen von außen und sollen per Beschluss direkt der IHR zugewiesen werden. 
(Zweckbestimmung) z.B. „Netto-Zinseinnahmen IHR“ oder „Waschmünzenverkauf“

• Ankreuzen von „Einnahmen für Rücklage (IHR)“ 
• Es darf KEINE Umlage eingestellt werden
• Dieses Konto wird bebucht
• Der Saldo muss negativ sein

Diese Einnahmen fließen in die IHR und werden nicht an die Eigentümer verteilt. Die 
Buchung erfolgt stets über ein Durchgangskonto.



Vor dem Konto „HG für Bewirtschaftung wird eine weitere Überschriftenzeile eingefügt. Wir 
bezeichnen sie als „III. Einnahmen der WEG“. Nach den oben angegebenen Konten der Gruppe III., 
fügen wir eine weitere Summenzeile ein und bezeichnen sie als „Summe III. (Einnahmen)“. Damit 
erreichen wir bereits, dass wir im Kontenplan und in der Abrechnung die Kosten und die Einnahmen 
sauber getrennt werden. 

Die Konten der Gruppe III. sind für den Wirtschaftsplan uninteressant. Deswegen setzt man bei der 
Überschrift und der Summenzeile der Gruppe III. den Haken für Wirtschaftsplan nicht.

Beispiel: Ausschnitt Saldenliste



Wirtschaftsplan – IHR-Jahresbeitrag und Quote ermitteln

Nachdem Sie den Kontenplan umgestellt haben, wechseln Sie ins nächste Wirtschaftsjahr. 
Erstellen Sie den Objekt-Wirtschaftsplan neu. Ist dieser bereits vorhanden, muss er gelöscht und neu 
erstellt werden, damit die Einstellungen im Kontenplan übernommen werden.

Es ist wichtig, dass der gebuchte Betrag der IHR (Gruppe II.) der selbe ist wie im Wirtschaftsplan!

Jetzt können Sie die Einzelwirtschaftspläne drucken lassen. Dabei wird angekreuzt, dass der IHR 
Jahresbetrag gespeichert werden soll. 

Nachdem Sie auf START geklickt haben, werden Sie (nach den Kontrolllisten) gefragt ob Sie IHR-
Jahresbetrag und Quote in die Stammdaten speichern wollen. Das beantworten Sie mit JA.

ACHTUNG!

Laut BGH ist kein Eigentümerwechsel mehr zulässig weil die Abrechnung gegenüber der Wohnung 
und nicht gegenüber einer Person erstellt wird. Der gesamte IHR Jahresbeitrag und die Quote werden 
bei einem Wechsel also nur bei einem Eigentümer hinterlegt, beim anderen steht einfach „0“ in den 
Stammdaten. 
Das heißt, wenn Sie dennoch Eigentümerwechsel haben, muss hier manuell nachkorrigiert werden. 
Die Quote kann 1:1 übernommen werden und der IHR-Jahresbeitrag muss tag-genau ausgerechnet 
werden und bei beiden Eigentümern eingetragen werden. 

Tip: In der GH/NZ Liste der Abrechnung steht genau drin welcher Eigentümer wie viel IHR-Beitrag zu 
zahlen hat. Dort können Sie die Beträge sonst auch abschreiben.



In den Eigentümer-Stammdaten befinden sich 2 „neue“ Felder. 

• IHR € pro Jahr – IHR-Jahresbetrag wird für jede Einheit berechnet und als Soll eingetragen. 
• IHR Quote in % – der IHR-Jahresbetrag  im Verhältnis zu den Bewirtschaftungskosten. Nach 

dieser Quote müssen später die Hausgeldzahlungen verbucht werden. 

Beispiele dazu wie die Abrechnung und die Kontrolllisten auszusehen haben finden Sie auf unserer 
Homepage im PDF „Musterabrechnung“.



Nachträgliches Einfügen von Konten in vorhandene Kontenpläne

Sie können sich viel Arbeit sparen indem Sie die Konten über die Funktion der Kopiervorlagen in          
HV-Office einfügen. Wählen Sie in der Menüleiste von HV-Office Vorgaben/Kopier-Vorlagen für     
neue Objekte.

Klicken Sie anschließend auf den Button Extras Konten und legen einen Neuen, leeren Kontenplan 
an. Geben Sie der Vorlage eine sinnvolle Bezeichnung.

Dann steht Ihnen 
eine leere Liste 
zur Erfassung der 
gewünschten 
Konten zur 
Verfügung

Hier können Sie wie im Kontenplan arbeiten und die neuen Konten anlegen, falls noch nicht im 
Kontenplan der Objekte vorhanden.. 

ü Bewirtschaftungskosten (Überschrift)
ü Summe I. Bew.Kosten (Summenzeile)
ü Beitragsverpflichtung (Überschrift)
ü Summe II. Beitrag zur IHR (Summenzeile)
ü Einnahmen der WEG (Überschrift)
ü HG für Bewirtschaftung
ü HG für IHR … (alle IHR Konten die Sie haben)
ü Summe III. Einnahmen (Summenzeile)

ACHTUNG! Es ist wichtig, dass hier auf die Kontonummern geachtet wird, da bereits vorhandene 
Konten im Kontenplan Bestandsschutz haben und nicht überschrieben werden. 

Sorgen Sie also dafür, dass der Bereich im Kontenplan frei ist um die Konten aus der Vorlage ohne 
Kollision von Konto-Nrn. einzulesen.



Um diese Konten in ein bestehendes Objekt einzufügen wählen Sie im Menü der Konten den Eintrag
„Kontenplan aus Vorlage einlesen.“

Dann wählen Sie den gewünschten Kontenplan
aus den Vorlagen aus

Beim Einlesen der Kontovorlage in den Kontenplan wird darauf hingewiesen wenn ein Konto 
mit der Nummer schon existiert. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass im Kontenplan keine überflüssigen Überschriften und Summen-
zeilen vorkommen. Dies würde die Summenbildung möglicherweise ungünstig verfälschen!
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